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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Rates der Stadt Ahlen am Donnerstag, 
21.03.2024 um 17:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Westenmauer 10, 
59227 Ahlen statt.  
Die Bürgerschaft ist zum öffentlichen Teil herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 

1 Einführung eines Ratsmitgliedes 
 
 

VO/1337/2024 

2 Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss 
 
 

VO/1322/2024 

3 Umbesetzung von Ausschüssen 
 
 

VO/1338/2024 

4 Bestellung von Vertretern der Stadt Ahlen zur 
Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in 
Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder 
Personenvereinigungen 
hier: Umbesetzungen 
 
 

VO/1340/2024 

5 Gründung einer Holding-Gesellschaft 
 
 

VO/1343/2024 

6 Touristische Hinweisbeschilderung für das 
Kunstmuseum Ahlen 
 
 

VO/1305/2024 

7 13. Änderung der Satzung zur Erhebung und zur 
Höhe von Elternbeiträgen für die 
Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen, 
Angeboten der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich und Betreuung in 
Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) 
 
 

VO/1317/2024 

8 Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes 
zur Aufnahme von Geflüchteten auf dem Areal 
der ehemaligen Mammutschule - Am Röteringshof 
 
 

VO/1299/2024 

9 Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH - 
Beteiligung der Stadt Ahlen zur 
Klärschlammverwertung 
 
 

VO/1333/2024 



 

 

10 Anträge zum Haushalt 2024 
 
 

 

10.1 Antrag an die Stadt Ahlen zur Anteilsfinanzierung 
mit 50% Förderung der Stelle der pädagogischen 
Leitung des Lunch Club 
 
 

VO/1184/2023-1 

10.2 Antrag an den Haushalt der Stadt Ahlen für das 
Jahr 2024 
hier: Förderverein Alte Schule Tönnishäuschen 
(FAST) e. V. 
 
 

VO/1225/2023-1 

10.3 Antrag des Forum gegen Armut e. V. zur 
Fortführung der Förderung des Familien- und 
Gesundheitstreffs 
 
 

VO/1185/2023-2 

10.4 Antrag des Caritasverband Ahlen e. V. auf 
Verstetigung der Maßnahme "Soziale Prävention 
und Beratung in der Kinder- und 
Jugendarztpraxis" 
 
 

VO/1186/2023-1 

10.5 Antrag der Innosozial gGmbH - Psychosoziales 
Traumazentrum für Geflüchtete im Kreis 
Warendorf 
 
 

VO/1187/2023-2 

10.6 Antrag der Innosozial gGmbH - Ahlen zeigt 
Flagge 
 
 

VO/1188/2023-2 

10.7 Antrag des Vereins Frauen helfen Frauen Beckum 
e. V. auf finanzielle Unterstützung zur 
Fortführung der Außensprechstunde in Ahlen für 
das Jahr 2024 
 
 

VO/1190/2023-1 

10.8 Antrag des Vereins "Keiner geht verloren e. V. " 
auf Weiterfinanzierung der Taschengeldbörse für 
das Jahr 2024 
 
 

VO/1218/2023-1 

10.9 Antrag an den Haushalt der Stadt Ahlen für das 
Jahr 2024 
hier: Zentralrendantur der Kath. 
Kirchengemeinden im Dekanat Ahlen-Beckum 
 
 

VO/1224/2023-1 

10.10 Antrag der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-
Lippe-Ems zur Förderung der Migrationsberatung 
für Erwachsene 
 
 

VO/1265/2024 

10.11 Antrag an den Haushalt der Stadt Ahlen für das 
Jahr 2024 
hier: Stadtsportverband Ahlen e. V. (SSV Ahlen 
e. V.) vom 06. Dezember 2023 
 
 

VO/1278/2024 



 

 

10.12 Zuschuss in Höhe von zusätzlich 2.000 Euro für 
das Sportarchiv 
 
 

VO/1301/2024 

10.13 Trägerverein Schullandheim Winterberg 
 
 

 

10.13.1 Antrag der CDU-Fraktion vom 12.01.2024 
hier: Unterstützung des Trägervereins des 
Schullandheim Winterberg e. V.  
(Bürgermeister-Heinz-Lenfert-Haus / „Haus 
Ahlen“) 
 
 

VO/1267/2024-1 

10.13.2 Antrag an den Haushalt der Stadt Ahlen für das 
Jahr 2024  
hier:  Trägerverein Schullandheim Winterberg 
e.V. 
 
 

VO/1226/2023-1 

10.14 Antrag der SPD-Fraktion vom 18.01.2024 
hier: Zuschüsse Tierheim 
 
 

VO/1275/2024-1 

10.15 Antrag der CDU-Fraktion vom 27.02.2024 
hier:  Umbau des Kantinenbereiches in der 
Mehrzweckhalle Dolberg 
 
 

VO/1325/2024 

11 Stellenplan 2024 
 
 

VO/1099/2023 

12 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2024 
 
 

VO/1293/2024-1 

13 Aktueller Projektstand: Einführung eines 
kreisweiten Carsharings 
 
 

VO/0656/2022-2 

14 Bebauungsplan Nr. 10.1 “Wohnbebauung 
Königsberger Straße“ 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 13a BauGB 
 
 

VO/1314/2024 

15 Bebauungsplan Nr. 135 “Amselweg“ 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 
12.12.2022 
 
 

VO/1315/2024 

16 Anträge und Anfragen 
 
 

 

16.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 21.02.2024 
hier: Bildung eines Begleitausschusses für die 
Entwicklung der Fußgängerzone und der 
Umsetzung des Leitbildes 
 
 

VO/1319/2024 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
1 Grundstücksangelegenheiten (nichtöffentlich) 

 
 

VO/1320/2024 



 

 

2 Verlängerung des Geschäftsführer-
Arbeitsvertrages (nichtöffentlich) 
 
 

VO/1334/2024 

 
 
 
gez. 
Dr. Alexander Berger 



 
 

Bekanntmachung der Stadt Ahlen über das Recht  
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung  

von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die 22 
Wahlbezirke der Stadt Ahlen wird in der Zeit vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 
während der allgemeinen Öffnungszeiten -barrierefrei- im Rathaus, Sitzungssaal 
II, Westenmauer 10, 59227 Ahlen, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 
vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 24.05.2024 bis 16.00 
Uhr, beim Bürgermeister der Stadt Ahlen im Rathaus der Stadt Ahlen, 
Sitzungssaal II, Westenmauer 10, 59227 Ahlen Einspruch einlegen.  

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Warendorf durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,   



 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 
Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Absatz 2 der Europawahlordnung bis zum 19.05.2024 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der 
Europawahlordnung bis zum 24.05.2024 versäumt hat; 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der 
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der 
Europawahlordnung entstanden ist,  

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis Freitag, 07.06.2024, 18.00 Uhr, bei der Stadt Ahlen im 
Briefwahlbüro mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
 
Im Falle einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den 
unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

 einen amtlichen Stimmzettel, 
 einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 
nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Ahlen 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  



 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 
 
Die Wahlbriefe werden innerhalb des Bundesgebietes ohne besondere 
Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
 
 

 Ahlen, 06. März 2024 
 

Stadt Ahlen 
Der Bürgermeister 

 
 

gez. 
 Dr. Alexander Berger  



 

 

Bekanntmachung 
 

 
Plakatierung aus Anlass der Europawahl am 09.06.2024 

 
Die Stadt Ahlen erlaubt den Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbern  
Wahlsichtwerbung für die Landtagswahl nach den Grundsätzen die das BVerwG  
dafür vorgesehen hat.  
 
Es ist ein schriftlicher Antrag erforderlich. Die im Rat der Stadt Ahlen vertretenen  
Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber sind von der Verpflichtung zur  
Antragstellung ausgenommen. 
 
Die Anträge müssen bis spätestens zum  
 

18.04.2024 
eingegangen sein. 
 
Sie sind an folgende Anschrift zu richten: 
 
 

Stadt Ahlen 
Der Bürgermeister 

- Wahlamt - 
wahlen@stadt.ahlen.de  

Westenmauer 10 
 

59227 Ahlen 
 

Die Anzahl der Standorte und die Standorte der Großplakatstellflächen wird den Antrag-
stellern bis zum 23.04.2024 zugewiesen. Die Plakatierung ist ab dem 26.04.2024 zulässig. 
 
Die Beschaffung der Plakatträger erfolgt durch die Parteien, Wählervereinigungen und 
Einzelbewerber.  
 
Bei der Zuteilung der Anzahl der Standorte werden nur Parteien, Wählervereinigungen 
und Einzelbewerber berücksichtigt, die zur Europawahl zugelassen sind.  
Die Großplakate dürfen eine Größe von maximal 9 x DIN A 0 haben. Die anderen  
Werbeflächen dürfen eine Größe bis zu maximal DIN A 0 haben und können an den  
Standorten doppelt (Vorder – und Rückseite) aufgehängt werden.  
 
Die Plakatträger müssen spätestens 5 Tage nach der Wahl abgebaut sein, ansonsten 
werden diese kostenpflichtig seitens der Stadt Ahlen entfernt. 

 
Ahlen, den 04.03.2024 

 
Stadt Ahlen 

Der Bürgermeister 
 
 

gez. 
Dr. Alexander Berger 



B E K A N N T M A C H U N G 
 

der Stadt Ahlen  
 

 

Herr Stefan Meißner, wohnhaft Lütkeweg 20, 59229 Ahlen, ist mit Ablauf 
des 28.02.2024 aus dem Rat der Stadt Ahlen ausgeschieden.  

 
Nach § 45 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes NRW tritt an seine Stelle  

 
Herr Jochen Dornseifer, wohnhaft Ludgeristr. 22,  

59229 Ahlen. 
 

Nach § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes NRW stelle ich hiermit 
Herrn Jochen Dornseifer als Nachfolge fest.  

 
Gegen die Gültigkeit dieser Ersatzbestimmung kann innerhalb eines 

Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung bei dem 

unterzeichnenden Wahlleiter Einspruch erhoben werden. 
 

Einspruchsberechtigt sind jeder Wahlberechtigte der Stadt Ahlen und die 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen solcher Parteien und 

Wählergruppen, die an der Kommunalwahl 2020 teilgenommen haben. 
 

Diese Bekanntmachung erfolgt gem. § 65 der Kommunalwahlordnung.  
 

 
 

59227 Ahlen, den 15. März 2024 
 

 
 

 

 
 

 
_______gez._______ 

Dr. Alexander Berger 
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